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Wie weiter nach der BFH-Entscheidung zur Entfernungspauschale 
Spielt das Finanzministerium auf Zeit? Jetzt ist Eigeninitiative gefragt. 

Pressemitteilung

Nach der positiven Entscheidung des Bundesfinanzhofes vom 23.08.2007 empfiehlt der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) allen Steuerpflichtigen, sich auch für die ersten 20 Kilometer einen Freibetrag auf der Steuerkarte eintragen zu lassen. Dies erhöht die Chance für eine rückwirkende Gesetzesänderung. 

Der Bundesfinanzhof hatte über den Eintrag eines Freibetrags entschieden und sich deshalb noch nicht abschließend geäußert. Dies ist den anhängigen Revisionsverfahren vorbehalten. Nach der für Dezember terminierten mündlichen Verhandlung werden nach Mitteilung des Verbandes die Urteile mit Spannung erwartet. Allerdings hat der Bundesfinanzhof bereits jetzt „ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit“ geäußert. Außerdem hat er mit der Entscheidung, bereits vorab die ersten 20 km im Freibetrag zu berücksichtigen, um dem Steuerpflichtigen Rechtsschutz zu gewähren, ein klares Signal gesetzt!

Die letzte Entscheidung muss das Bundesverfassungsgericht treffen. Es kann die Gesetzesänderung für nichtig erklären und deren Anwendung damit rückwirkend aufheben. Damit erhalten alle Pendler, die ihre Bescheide offen gehalten haben, Steuerrückzahlungen. 

Diese kann ausbleiben, wenn das Verfassungsgericht dem Gesetzgeber eine Übergangsfrist einräumt, um den Staatshaushalt nicht mit den Rückzahlungen zu belasten. Damit rechnen der Gesetzgeber und das Bundesfinanzministerium, wenn sie die Steuerzahler davon abhalten wollen, bereits im Vorfeld Freibeträge für die ersten 20 km eintragen zu lassen. Es wird auf Zeit gespielt. Dieses Ziel darf nicht erreicht werden. Nach Auffassung des NVL kann nicht hingenommen werden, dass eine verfassungswidrige Steuer erhoben wird und anschließend auch bei einer positiven Entscheidung aus Haushaltsgründen nicht zurückerstattet werden braucht. 

Bleiben jetzt durch eingetragene Freibeträge die erhofften Mehreinnahmen aus, stellt sich das Problem der Steuerrückzahlungen für den Staatshaushalt gar nicht. Deshalb ist Eigeninitiative gefragt. Wir haben jetzt die Chance, ein Signal zu setzen, dass Gesetze zukünftig sorgfältiger geprüft und verfassungsrechtliche Einwände von Sachverständigen nicht einfach beiseite gewischt werden, so Uwe Rauhöft, Geschäftsführer des NVL.

Was ist zu tun? Der Verband appelliert an alle Steuerpflichtigen mit Fahrtkosten sich auch für die ersten 20 Kilometer einen Freibetrag auf der Steuerkarte eintragen zu lassen. Das Risiko, das bei einer letztlich doch negativen Entscheidung die Steuerminderung zurückgezahlt werden muss, ist überschaubar und vertretbar. Dieser Einsatz sollte jedem die Unterstützung im Kampf um mehr Steuergerechtigkeit Wert sein, so Rauhöft. Der Verband kündigt außerdem an, notfalls auf gerichtlichen Weg durchzusetzen, dass vorläufiger Rechtsschutz gewährt wird und Freibeträge berücksichtigt werden. Bis Ende November lässt sich noch der gesamte Jahresfreibetrag für 2007 eintragen, erklärt Rauhöft. Außerdem werden in den kommenden Wochen die Steuerkarten für 2008 versandt.
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